
Rabattverträge 
 
 
Nach § 130a Abs. 8 SGB V können die Krankenkassen oder ihre Verbände mit 
pharmazeutischen Unternehmern Rabatte für die zu ihren Lasten abgegebenen 
Arzneimittel vereinbaren. 
Diese Möglichkeit wird von den Krankenkassen zunehmend genutzt. 
 
 

Seit dem 1. April 2007 sind nach § 129 SGB V die Apotheken gezwungen, wenn 
der Arzt die Substitution zugelassen hat und ein Rabattvertrag besteht, die 
Ersetzung des Arzneimittels entsprechend vorzunehmen. 

 
 
Die Ärzte sollten – so die jeweiligen Rabattvertragspartner, die Regelung nutzen! 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern hat keine Detailkennt-
nisse über die Vertragsinhalte; auch nicht über die Höhe der Preise der rabattierten 
Arzneimittel. 
Nach Angaben der Krankenkassen könnten die Ärzte aber ein zusätzliches Wirt-
schaftspotential erschließen, wenn sie dem Apotheker gegenüber die Substitution 
freigeben (aut-idem nicht ausschließen – keine Kreuzsetzung). 
 
Eine Verpflichtung, diesbezüglich für die Ärzte ergibt sich aus dem Gesetz aber nicht, 
sieht man von dem allgemeinen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ab. 
 
Der Gesetzgeber will den Arzt motivieren,  die Rabattverträge zu nutzen, indem er 
über  § 106 und § 84 SGB V die Möglichkeit einräumt, den Arzt bei der Verordnung 
von rabattierten Arzneimitteln oder Freigabe der Substitution von Wirtschaftlichkeits-
prüfungen oder DDD-Kosten-Prüfungen zu befreien. Diese Passagen des Gesetzes 
sind unseres Erachtens nicht zufriedenstellend formuliert. Derzeit so nicht umsetzbar! 
Die Kassenärztliche Vereinigung verhandelt diesbezüglich mit den Krankenkassen. 
Sie werden über die Ergebnisse fortlaufend informiert. 
 
Als Stimulus für die Patienten erlaubt der Gesetzgeber bei Abgabe entsprechender 
Präparate die teilweise oder gesamte Befreiung von der Zuzahlung. Davon machen 
unseres Wissens bisher nur die Deutsche BKK und einzelne AOKn Gebrauch. Die 
AOK MV nutzt diese Möglichkeit nicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste der Rabattverträge: 
 
 

AOK Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Rabattiert gemäß § 130a  Abs. 8 SGB V 
 
 
 
 
Pharmafirmen 
 
Hexal      Vollsortiment ohne die bundeseinheitlichen  

geltenden 22 Wirkstoffe (s.o.) 
Sandoz     Vollsortiment ohne die bundeseinheitlichen  

geltenden 22 Wirkstoffe (s.o.) 
1 A Pharma     Vollsortiment ohne die bundeseinheitlichen  

geltenden 22 Wirkstoffe (s.o.) 
betapharm     Vollsortiment ohne die bundeseinheitlichen  

geltenden 22 Wirkstoffe (s.o.) 
 
 
 
 
 
 


